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NEU Patientenverfügung 
 
Oberste Gebot ist die Achtung des Patientenwillens und die Stärkung des Selbst-
bestimmungsrechts. Deshalb kann jeder frei entscheiden, ob er eine Patientenverfügung 
verfassen möchte oder nicht. Eine Verpflichtung dazu gibt es nicht. 
 
 
 
Der maßgebliche Text in § 1901a Abs. 1 BGB – neu – lautet 
 

(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungs-
unfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Fest-
legung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesund-
heitszustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie 
untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die 
aktuelle Lebens- oder Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der 
Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. 

 
Wenn keine Patientenverfügung vorliegt oder sie nicht genau auf die konkrete Lebens- 
und Behandlungssituation passt, muss der Betreuer oder Bevollmächtigte den 
behandlungsbezogenen mutmaßlichen Willen des Betroffenen ermitteln und im Sinne des 
Kranken entscheiden, ob eine bestimmte Behandlung erfolgen soll oder nicht. 
 
§ 1901 a Abs. 2 BGB lautet künftig: 
 

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Feststellungen einer 
Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- oder Behandlungssituation zu, 
hat der Betreuer unter Beachtung die Behandlungswünsche oder den mut-
maßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu 
entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahmen nach Absatz 1 einwilligt oder sie 
untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu 
ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schrift-
liche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen sonstige persönliche 
Wertvorstellungen und das Schmerzempfinden des Betreuten. Um solche 
Anhaltspunkte zu ermitteln, soll der Betreuer nahen Angehörigen und sonstigen 
Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung geben, sofern dies 
ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.  

 


